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Satzung § 5 - Beiträge 
Der Club erhebt zur Bestreitung seiner Auslagen von seinen Mitgliedern Aufnahmegebühren und ange-
messene Beiträge, deren Höhe und Zahlungsweise die Mitgliederversammlung festlegt. 
Der Beitrag muß jedoch mindestens 12,- Euro jährlich betragen. 
 

Satzung § 6 - Beendigung der Mitgliedschaft 
1. …. 
2. Ein Mitglied kann vom Clubvorstand aus der Mitgliederliste des Clubs gestrichen werden, wenn a) das 
Mitglied trotz Mahnung den fälligen Beitrag nicht bezahlt, oder b) die Streichung im Interesse des Clubs 
notwendig erscheint. 
3. :::: 
 
 

Die Mitgliederversammlung 2025 hat die folgende, unten kursiv und gelb markierte Bei-
tragshöhe für Erwachsene vom 18. bis zum 25. Lebensjahr rückwirkend ab 1. Januar 2025 
beschlossen. Die übrigen Beträge bleiben unverändert! 
 

Männliche und weibliche Erwachsene 
vom 18. bis zum 25. Lebensjahr 25,00 Euro pro Jahr 
Die Höhe der sonstigen Mitgliedsbeiträge ist zur Zeit aufgrund des Beschlusses dieser Mitglieder-
versammlung vom 26. Februar 2025 wie folgt festgelegt: 
 

Einzelmitgliedschaft 
(1) Männlicher Erwachsener vom 18. bis 25. Lebensjahr 25,00 Euro pro Jahr 
Männlicher Erwachsener vom 25. Lebensjahr an 80,00 Euro pro Jahr 
(2) Weibliche Erwachsene vom 18. bis 25. Lebensjahr 25,00 Euro pro Jahr 
vom 25. Lebensjahr an 40,00 Euro pro Jahr 
(3) Heranwachsender/e bis zum 18. Lebensjahr 12,00 Euro pro Jahr 
 

(4) Passive Einzelmitgliedschaft: 12,00 Euro pro Jahr 
 

(5) Familienmitgliedschaft: 
Eltern und Heranwachsende bis zum 18. Lebensjahr 100,00 Euro pro Jahr 
 

Die Zahlung wird fällig zum jeweiligen Jahresbeginn und ist bis spätestens zur ordent-
lichen Mitgliederversammlung ausschließlich auf unser Konto bei der Berliner Sparkasse, 
IBAN: DE98 1005 0000 0191 2478 55 zu überweisen oder einzuzahlen. 
Laut Vorstandsbeschluss werden säumige Zahler nach erfolgloser Mahnung bei Beitragsrück-
ständen von zwei Jahren und mehr aus dem Club ausgeschlossen. 
 

Klaus Portsch 
Klaus Portsch (Schatzmeister) 


